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Preisverordnung Nr. 266.
Verordnung über Entgelte im Leihbücherei

gewerbe.

Vom 4. September 1952

Diese Verordnung ist im Einvernehmen mit dem 
Amt für Literatur und Verlagswesen der DDR ver
bindlich für alle gewerblichen Leihbüchereien sowie 
Sortimentsbuchhandlungen und Buchverkaufsstellen 
mit angeschlossener Leihbüchereiabteilung.

§ 1
(1) Jede Leihbücherei ist verpflichtet, eine ord

nungsgemäße Buchkartei mit Angabe des Laden
preises sowie eine Lesekartei und ein Zugangsbuch 
zu führen.

(2) Die Bücher müssen sich in einem hygienisch 
einwandfreien Zustand befinden.

§ 2
Alle zum Ausleihen bestimmten Bücher müssen 

enthalten:
a) den Eigentumsvermerk (Firmenstempel) an 

mehreren Stellen,
b) den Ladenverkaufspreis des gebundenen Exem- 

plares und das sich daraus ergebende Lese
entgelt gemäß § 3,

c) die Höhe des Leseentgeltes für weitere drei 
Tage,

d) die Buchnummer, die sich aus dem Einstel
lungsbuch ergibt,

e) das Datum der Einstellung in den Leihbücherei
bestand.

§ 3
(1) Leseentgelte werden nach Preisgruppen ge

staffelt und dürfen zu folgenden Höchstsätzen er
hoben werden:

Ladenpreis Leseentgelt 
bis 7 Tage

Leseentgelt 
für je weitere 

3 Tage

Preisgruppe DM DM

1 bis 3,— DM einscht. 0,20 0,10

11 . 6,- . 0,30 0,15

Ill über 6,— , # 5% v. Ladenpreis 3°/o v. Ladenpreis

(2) Die Leseentgelte für V o l k s a u s g a b e n  u n d  
R o m a n s a m m l u n g e n  zum 1944er Ladenpreis 
von 2,85 DM sowie diejenigen Werke der Buch
gemeinschaften, für die kein Ladenpreis bestand, 
sind nach Preisgruppe II zu erheben.

(3) Das Leseentgelt richtet sich grundsätzlich nach 
dem Ladenverkaufspreis des gebundenen Buches. 
Das Entgelt darf nicht erhöht werden, wenn das 
Leihbuch neu gebunden worden ist. Bei Errechnung 
der Entgelte nach Prozenten ist bei einer Einerstelle 
von 3 und 4 auf 5 D P f ,  b e i  8  u n d  9  a u f l O D P f  
n a c h  o b e n  aufzurunden. Eine entsprechende Ab
rundung hat zu erfolgen, wenn die Einerstelle unter 
den vorgenannten Grenzwerten liegt. Diese Liste 
der Entgelte ist im Geschäftslokal sichtbar auszu
hängen.

(4) Für Lieferung ins Haus darf bei jedem Buch 
ein Zuschlag von 0,10 DM berechnet werden.

(5) Erforderlich werdende Mahn- und sonstige 
Kosten dürfen dem säumigen Leser berechnet 
werden.


